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Aufnahmeantrag 

an die Mitgliederversammlung des Insel e.V. 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Insel e.V. als: 

 reguläres Mitglied Fördermitglied 

ab zu der nächstfolgenden Mitgliederversammlung 

zu Beginn des nächsten Kalenderjahres 

Meine Daten: 

Name:  _______________________________________________________________ 

Anschrift:  _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________ 

 Als Pate stellt mich auf der Mitgliederversammlung vor: 

Name: ________________________________________________________________ 

Anschrift: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________  
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Meine Motivation für den Insel e.V.: 

a) Warum möchte ich Mitglied beim Insel e.V. werden?

b) Welches besondere Interesse habe ich am Insel e.V.?

c) Was möchte ich im Insel e.V. beitragen?
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Anerkennung der Regularien des Vereins: 

Ich erkenne die Satzung und die anderen Regelungen des Vereins an. Insbesondere erkenne 

ich an, dass interne Daten des Insel e.V. nicht an Außenstehende weitergegeben werden 

dürfen.   

Datenschutz: 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für 

Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der Datenschutz-

grundverordnung bin ich einverstanden. Insbesondere stimme ich der Übermittlung meiner 

Kontaktdaten an die anderen Vereinsmitglieder innerhalb der Mitgliederliste zu.  

Ort, Datum Unterschrift 

_________________ ____________________________ 
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Information zum Datenschutz laut Datenschutzgrundverordnung 

(DS-GVO) 

Liebe Vereinsmitglieder, 

nach der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind auch wir 

verpflichtet, Euch darüber zu informieren, zu welchen Zwecken unser Verein Daten über 

Eure Person erhebt, speichert oder weiterleitet. Ebenso möchten wir Euch mitteilen, 

welche Rechte Sie im Rahmen des Datenschutzes haben. 

1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung

Insel e.V. 

vertreten durch den Vorstand 

Kransdorf 1 

18573 Altefähr 

Telefon: 038306 – 6293 – 0 

e - mail: datenschutz@kransdorf.de 

2. Kontaktdaten unseres externen Datenschutzbeauftragten

Herr Steffen Tiebe 

Frankenstraße 81 

18439 Stralsund 

Email: steffen.tiebe@gmail.com 
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3. Zweck der Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung in unserem Hause erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, die 

auch für unseren Verein gelten. Wir erheben und speichern Daten um die 

Vereinsangelegenheiten zwischen Euch und uns zu erfüllen. Ebenso erfolgt die 

Datenverarbeitung zum Zwecke der Kommunikation und Weitergabe von Informationen 

zwischen Verein und Mitgliedern.  

Wir speichern und verarbeiten Eure personenbezogenen Daten. Zu den 

personenbezogenen Daten zählen die Stammdaten (Name) und die Kontaktdaten, bei 

einer erteilten Einzugsermächtigung für den Vereinsbeitrag auch die Kontodaten. 

Darüber hinaus erfassen wir auch Eure Interessen und Motivationsgründe für die 

Mitarbeit im Verein, die Eurerseits im Antrag zur Verfügung gestellt werden.  

In Bezug auf die angegebene Patenschaft erfassen wir deren Namen und Kontaktdaten. 

4. Empfänger Eurer Daten innerhalb des Vereins

Eure Daten werden im Hause durch den Vorstand, die Geschäftsführung, das Sekretariat 

und die Buchhaltung wahrgenommen und bearbeitet. Einzelne Daten (Name, 

Kontaktdaten) nehmen ebenfalls die Vereinsmitglieder in Form einer Mitgliederliste zur 

Kenntnis und nutzen diese ggf. für eine Kommunikation.  

Die genannten Personen unterliegen alle einer umfassenden Datenschutzbelehrung.  

5. Empfänger Eurer Daten außerhalb des Vereins

Aufgrund des mit uns abgeschlossenen Vereinsmitgliedschaft übermitteln wir Daten 

von Euch (Name, Kontodaten) im Rahmen der externen Steuerberatung auch an Dritte, 

soweit dies gesetzlich erlaubt und notwendig ist. Dies geschieht im Rahmen des mit der 

Wetreu Stralsund getroffenen Steuerberatungsvertrages für unseren Verein zu Zwecken 

der Abrechnung von Vereinsbeiträgen.  

Im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung im Rahmen der IT-Wartung kann 

ebenfalls eine Wahrnehmung Eurer Daten durch den IT-Beauftragten erfolgen. 

Alle genannten externen Empfänger von Daten unterliegen ebenfalls den Richtlinien der 

DS-GVO und haben eigene Datenschutzerklärungen vorliegen. 
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6. Speicherung Eurer Daten

Wir bewahren Eure Daten nur so lange auf, wie dies für die bestehende 

Vereinsmitgliedschaft und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben erforderlich ist. 

Wir sind verpflichtet, die Daten bis zum Ende der Mitgliedschaft und des 

haushaltstechnischen Jahresabschlusses aufzubewahren. Danach werden Eure Daten 

gelöscht. Ausnahmen stellen bestehende offene Ansprüche dar, in diesem Fall werden 

die Daten erst nach Erfüllung dieser offenen Ansprüche gelöscht. 

Die Aufbewahrung der Daten während der vorgeschriebenen Fristen erfolgt nach 

geltenden gesetzlichen Vorschriften, so in jedem Falle vor dem unberechtigten Zugriff 

durch Dritte geschützt. 

7. Eure Rechte

Ihr habt jederzeit das Recht, über die Euch betreffenden Daten Auskunft zu erhalten. 

Auch könnt Ihr die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

Darüber hinaus steht Euch das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf 

Einschränkung von Daten, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  

Die Verarbeitung Eurer Daten erfolgt auf Basis gesetzlicher Regelungen.  

Ihr habt außerdem das Recht, Euch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den 

Datenschutz zu beschweren, wenn Ihr der Ansicht seid, dass die Verarbeitung Eurer 

Daten nicht rechtskonform erfolgt. 

Die Anschrift der für unseren Verein zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit MV 

Schloss Schwerin 

19053 Schwerin 

0385-594940 

info@datenschutz-mv.de 
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8. Rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Eurer Daten ist die Datenschutz-

Grundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz und das BGB §§ 31 – 39. 

9. Sonstiges

Solltet Ihr Anregungen oder Fragen haben, könnt Ihr uns sehr gern und zu jeder Zeit 

kontaktieren. 

für den Insel e.V. 
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Erklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses als Vereinsmitglied des Insel e.V. 

(Verschwiegenheitserklärung Vereinsmitglied) 

Ich,...,wohnhaft...

erkläre hiermit das Folgende: 

Mein Engagement und mein Amt als Vereinsmitglied im Insel e.V. verschaffen mir auch Zugang 

zu Daten der Mitglieder, Nichtmitglieder und Geschäftspartner wie auch Beschäftigten und 

Klienten des Insel e.V., darüber hinaus auch zu geschäftlichen, wirtschaftlichen und 

rechtlichen Verhältnissen und entsprechenden Vereinbarungen. Ich werde bei meiner 

Tätigkeit als Vereinsmitglied hierbei grundsätzlich das Datengeheimnis vollumfänglich und 

strikt gegenüber Dritten, respektive Nichtmitgliedern des Vereins, wahren, soweit ein Gesetz 

hier nichts Anderslautendes auferlegt. Ich werde weiterhin keinerlei geschäftliche, 

wirtschaftliche und personenbezogene Daten des Vereins erheben, verarbeiten oder sonst 

wie verwenden, soweit dieses nicht zu meiner Aufgabenstellung als Vereinsmitglied gehört. 

Ich unterliege in meiner Tätigkeit als Vereinsmitglied grundsätzlich der Schweigepflicht 

gegenüber Dritten, soweit ein Gesetz mir hier nichts Anderslautendes auferlegt. Mir zur 

Kenntnis gelangte besondere personenbezogene Daten im Sinne des § 46 Abs. 14 BDSG, 

werde ich auch nicht innerhalb des Vereins verwenden, hier gilt Schweigepflicht gegenüber 

jedermann. 

Meine Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf alles, was mir in Ausübung meiner 

ehrenamtlichen Tätigkeit als Vereinsmitglied für den Insel e.V. anvertraut worden oder 

irgendwie bekannt geworden ist oder noch anvertraut werden oder irgendwie bekannt 

werden wird. Meine Pflicht zur Verschwiegenheit betrifft insbesondere 

a) die wirtschaftlichen, organisatorischen und steuerlichen Verhältnisse des Insel e.V.,

seine Absichten, Planungen und internen Verhältnisse

b) die Namen, Anschriften, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adressen sowie die

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse aller für den Insel e.V. tätigen Personen

und Mitglieder des Vereins
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Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt für Äußerungen gegenüber Fremden und auch gegenüber 

Angehörigen, sie gilt nicht für die Information der Mitglieder des Vereins. Zur Wahrung der 

Verschwiegenheitspflicht habe ich weiter besonders zu beachten, dass ich ohne Beschluss des 

Vorstandes oder der Mitgliederversammlung nicht berechtigt bin, fremden Dritten, respektive 

Nichtvereinsmitgliedern, Personen Einblick in Post, Geschäftssachen, Belege und sonstige 

Unterlagen zu gewähren oder derartige Unterlagen an mich zu nehmen oder sie ohne 

Beschluss des Vorstandes oder der Mitgliederversammlung an Dritte herauszugeben, auch 

nicht in Abschrift, Fotokopie, Fotographie oder sonstiger Form, soweit ein Gesetz mir hier 

nichts Anderslautendes auferlegt. 

Ich verpflichte mich weiter, keine betrieblich bedingten oder bekannt gewordenen 

Datenbestände und / oder Informationen des Insel e.V. ohne Beschluss des Vorstandes oder 

der Mitgliederversammlung auf dritten Personen gehörenden, zustehenden oder 

überlassenen PCs oder sonstigen Datenträgern (Festplatte, Speicherkarte, Handy, PDA, USB-

Stick etc.) zu übertragen oder zu speichern. 

Die benannten Verpflichtungen bestehen über die Beendigung meiner Tätigkeit als 

Vereinsmitglied im Insel e.V. hinaus fort. Mir ist bewusst, dass auch die einschlägigen 

Strafvorschriften gelten und Nichtwahrung von Verschwiegenheit Schadenersatz- und 

Entschädigungspflichten auslösen könnten. 

Als Mitglied des Vereins gelten für mich weiterhin und darüber hinaus auch die normalen 

Rechte und Pflichten eines Vereinsmitgliedes, auch gegenüber Dritten, so etwa Auskunft über 

unseren Verein als solches, Werbung im Allgemeinen und im Speziellen wie auch die 

Mitgliederwerbung an sich. 

Ort Datum Unterschrift 



Stand: 14.07.2018 

Regelung Aufnahmeverfahren Insel e. V. 

1. Die Aufnahme kann jederzeit schriftlich beim Vorstand beantragt werden.

2. Für die Beantragung ist ein Aufnahmevordruck auszufüllen, der zusätzlich zu

dem bisher verwendeten die folgenden Fragen enthält:

a. Warum möchte ich Mitglied beim Insel e. V. werden?

b. Welches besondere Interesse habe ich am Insel e. V.?

c. Was möchte ich im Insel e. V. beitragen?

3. Die Aufnahmeanträge werden vom Vorstand des Insel e. V. gesammelt und in die

erste Mitgliederversammlung nach Eingang des Antrages eingebracht.

4. Jeder einzelne Antrag wird auf der Mitgliederversammlung durch einen Paten

vorgestellt.

5. Vor der endgültigen Abstimmung über die Aufnahme kann die

Mitgliederversammlung beschließen, die Entscheidung auf die nächstfolgende

Mitgliederversammlung zu verschieben.

6. Im ersten Jahr der Mitgliedschaft hat das neue Mitglied den Status eines

fördernden Mitglieds. Nach einem Jahr entscheidet die nächstfolgende

Mitgliederversammlung auf Empfehlung des Paten, ob der Übergang in die

reguläre Mitgliedschaft erfolgt.

7. Neue Mitglieder erhalten ab Beginn ihrer Mitgliedschaft das Rederecht innerhalb

der Mitgliederversammlung und der vereinsinternen Kommunikation, sie sind in

dieselbe eingebunden.
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 Stand: 14.07.2018 

Satzung Insel e.V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen Insel e.V.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Kransdorf / Rügen.
3. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Stralsund unter der Nr. 2053

eingetragen.
4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist, Initiativen zur sozial-ökologischen Neugestaltung auf dem Lande zu 
ergreifen. In Korrespondenz mit den Städten sollen inmitten einer neu zu gestaltenden 
Kulturlandschaft ausstrahlende Orte der Begegnung, des Übens und Arbeitens, der Bildung 
und Forschung, der Sozialtherapie und Heilpädagogik entstehen. 

Vorrangiges Ziel besteht darin, Menschen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder 
seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind, durch die Integration in diese 
lebendigen Beziehungen selbstlos zu unterstützen. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 

1. durch die Entwicklung von Orten kultureller, heilsamer Begegnung und gemeinsamen
Wirkens, Arbeitens und Lebens, in die auch oben genannter Personenkreis einbezogen
wird.

2. durch kulturelle und pädagogische Arbeit vor allem auf den Gebieten:
- Umwelt-. Natur- und Landschaftsschutz
- ökologischer Land- und Gartenbau
- Pflege historischer handwerklicher Techniken
- Ausübung von Künsten
- Bildungs-, Erziehungs- und Forschungstätigkeiten

3. durch Angebote geeigneter Wohnformen, Berufsbildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Betreuung für den oben genannten Personenkreis.

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung vom
01.01.1977 in der jeweils gültigen Fassung.

2. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Dies gilt
nicht, soweit und solange die Mitglieder steuerbegünstigt im Sinne der
abgabenrechtlichen Vorschriften sind. Es darf keine Person durch  Ausgaben, die dem
Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
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begünstigt werden. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz 
nachgewiesener Auslagen.  

3. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keine
Anteile des Vereinsvermögens.

4. Der Verein arbeitet ohne konfessionelle oder parteipolitische Bindungen.

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an den Verband anthroposophischer Einrichtungen für
Heilpädagogik und Sozialtherapie e. V., Echzell oder dessen Rechtsnachfolger. Falls
kein Rechtsnachfolger besteht, an den Paritätischen Wohlfahrtsverband e.V.
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, 19055 Schwerin, der es ausschließlich und
unmittelbar nur für Vorhaben im Sinne der Zielstellung des Vereins Insel e.V. zu
steuerbegünstigten Zwecken verwenden darf.

§ 4 Mitgliedschaft 

1. Ordentliche Mitglieder können alle juristischen und natürlichen Personen werden, die
die Ziele des Vereins im Sinne der Satzung durch tätige Mitarbeit fördern.

2. Die ordentliche Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über den
Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet die Mitgliederversammlung mit
einfacher Mehrheit. Die Regelung des Aufnahmeverfahrens bestimmt die
Mitgliederversammlung.

3. Die Mitgliedschaft endet:
- durch Austritt
- durch Tod
- durch Ausschluss
- durch Erlöschen des Vereins

4. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Schluss eines
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zulässig.

5. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind
insbesondere Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr, ein die Vereinsziele
schädigendes Verhalten oder die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten. Dazu gehört
u.a. die Weitergabe vereinsinterner Informationen an Nichtmitglieder des Insel e.V.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem 
Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines 
Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im 
Rahmen des Vereins endgültig.  
Das Mitglied kann eine Entscheidung der Mitgliederversammlung nur im ordentlichen 
Rechtsweg innerhalb einer Frist von einem Monat ab Bekanntgabe anfechten. Es bleibt 
die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. 
Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat betreffend der Wirksamkeit des 
Ausschlusses aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen 
Entscheidung. Die Rechte des Mitgliedes ruhen von der Entscheidung des Vorstandes 
an bis zur Rechtskraft der Entscheidung der ordentlichen Gerichte. 
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6. Förderndes Mitglied kann werden, wer Zweck, Ziele und Tätigkeiten des Vereins als
berechtigt und förderungswürdig betrachtet. Fördernde Mitglieder unterstützen den
Verein nach ihren Möglichkeiten und durch ihren Mitgliedsbeitrag. Sie dürfen ohne
Stimmrecht an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Hinsichtlich Aufnahme und
Beendigung der Mitgliedschaft gelten dieselben Verfahren und Regelungen wie für
ordentliche Mitglieder.

7. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren
Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.

§ 5 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. Vorstand
2. Mitgliederversammlung

§ 6 Vorstand 

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus drei Mitgliedern, dem oder der
Vorsitzenden, dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden und dem oder der
Schriftführer/Schriftführerin. Je zwei dieser Vorstandsmitglieder vertreten den Verein
gemeinsam.

2. Der erweiterte Vorstand besteht aus bis zu 4 Mitgliedern, so dass der Vorstand
insgesamt aus maximal 7 Mitgliedern bestehen kann. Die Zahl der Vorstandsmitglieder
zwischen 3 – 7 wird von der Mitgliederversammlung per Beschluss festgelegt. Der
Vorstand beschließt über die Aufteilung der Aufgaben auf seine Mitglieder und gibt dies
der Mitgliederversammlung bekannt.

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Vorstandsmitglieder können nur ordentliche Mitglieder des Vereins werden.
Ist ein Vorstandsmitglied von der Ausübung seiner Aufgaben verhindert, so kann der
Vorstand für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein neues
Vorstandsmitglied bestimmen.

4. Der Vorstand bleibt solange im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt wird.

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

6. Der Vorstand tagt in der Regel monatlich. Die Beschlüsse des Vorstandes sind
schriftlich festzuhalten, vom 1. oder 2. Vorsitzenden zu unterzeichnen und den
Mitgliedern bekannt zu geben. Die Beschlussfassung im Vorstand erfolgt nach den für
die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften. Bei
Stimmengleichheit verfügt der erste Vorsitzende über zwei Stimmen.

7. Der Vorstand kann seine Beschlüsse auch fernmündlich und fernschriftlich (per Fax
oder E-Mail) fassen, wenn alle Vorstandsmitglieder zustimmen. Eine Vorstandsitzung
kann ohne Einhaltung von Formen und Fristen einberufen werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder zustimmen.

8. Für die Absicherung des Rechts-. Schrift- und Finanzverkehrs kann der Vorstand
einen Geschäftsführer benennen.
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9. Der Vorstand kann, wenn es sich als notwendig und nützlich erweist, aus geeigneten
Persönlichkeiten einen Beirat bilden. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in
wichtigen Vereinsangelegenheiten zu beraten.

10. Für die Arbeit im Vorstand gibt sich der Vorstand eine Geschäftsordnung.

§ 7 Mitgliederversammlung und Beschlussfassung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands,
Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Festsetzung von Beiträgen und deren
Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über
die Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von
Mitgliedern sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem
Gesetz ergeben.
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren mindestens eine/n
Kassenprüfer/in.
Diese/r darf/dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. Die Wiederwahl ist möglich.

2. Zweimal im Jahr ist eine ordentliche Mitgliederversammlung, möglichst im 2. Quartal
und im 4. Quartal, durchzuführen.

3. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
verpflichtet, wenn mindestens ein Viertel der ordentlichen Mitglieder dies schriftlich
unter Angabe von Gründen verlangt.

4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist  beginnt mit
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag bzw. mit dem
Ausgangstag der Einladungs-E-mail. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern
zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift bzw. E-
Mail-Adresse gerichtet war.

5. Die Tagesordnung kann ergänzt werden, wenn damit keine zusätzliche
Beschlussfassung erfolgt. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis
spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die
Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.
Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitglieder-
versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des
Antrages ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderlich.
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die
Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der darauffolgenden
Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

6. Zu Beginn der Mitgliederversammlung werden ein/e Versammlungsleiter/in und ein/e
Schriftführer/in gewählt.
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7. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein
Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. Ein Mitglied kann
sich nur durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.

8. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht.
Zur Änderung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes) ist jedoch eine
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des
Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich.

9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift
enthält Angaben zu Ort und Zeit der Versammlung, zur Person des
Versammlungsleiters und des Protokollführers, zur Zahl der erschienenen Mitglieder,
zur Tagesordnung und zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen. Bei
Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben.
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